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Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist im Wesentlichen während meiner Zeit als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Research Center for Transnational Commercial Dis-
pute Resolution der EBS Law School und als Promotionsstipendiat am Max- 
Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München entstanden und 
wurde im Juni 2016 von der EBS Law School in Wiesbaden als Dissertation 
angenommen. Schrifttum und Stand der Rechtsprechung wurden bis Juli 2016 
berücksichtigt. 

Mein aufrichtiger Dank gilt zunächst meinem Doktorvater, Herrn Professor 
Dr. Matthias Weller, Mag.rer.publ., der weitsichtig das Thema dieser Arbeit an-
geregt und ihre Entstehung in jeder Hinsicht gefördert hat. Er ließ mir stets die 
notwendige akademische Freiheit, setzte zugleich aber insbesondere durch un-
sere regelmäßigen Doktorandenseminare immer wieder neue wertvolle Impulse 
für die Arbeit. Herrn Professor Dr. Christian Heinze, LL.M. (Cambridge), bin 
ich zu Dank verpflichtet für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens. Für die 
Aufnahme der Arbeit in die Schriftenreihe „Studien zum ausländischen und 
internationalen Privatrecht“ gilt mein Dank den Direktoren des Max-Planck- 
Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg, insbe-
sondere Herrn Professor Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow, LL.M. (Harvard), 
für seine Begutachtung. 

Das Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München bot mir 
mit seiner inspirierenden Atmosphäre und seiner hervorragenden Ausstattung 
ein akademisches Zuhause zum Verfassen der vorliegenden Arbeit. Den nötigen 
finanziellen Freiraum zur Ausarbeitung der Dissertation erhielt ich durch die 
Aufnahme in das dortige Stipendienprogramm, wofür ich sehr dankbar bin. 
Mein besonderer Dank gilt Herrn Dr. iur. Dr. rer. pol. Mark-Oliver Mackenrodt, 
LL.M. (NYU), der mich in dieser Zeit hervorragend betreute. Viele spannende 
und ertragreiche Diskussionen über den Teil zum europäischen Zivilprozess-
recht führte ich insbesondere mit Dr. Martin Husovec, der scharfsinnig meine 
Ideen hinterfragte. 

Frau Professorin Dr. Anette Kur fühle ich mich sehr verbunden für die Her-
stellung des Kontakts zur New York University. In diesem Zusammenhang dan-
ke ich Frau Professorin Linda J. Silberman für ihre Einladung an die NYU und 
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den wertvollen Austausch zum US-amerikanischen Zuständigkeitsrecht mit ihr. 
Eine große Bereicherung waren auch die Einblicke in die einschlägige US-ame-
rikanische Rechtspraxis, die mir Herr Rechtsanwalt Meir Feder in Bezug auf die 
von ihm vor dem US Supreme Court geführten Verfahren zur internationalen 
Gerichtszuständigkeit gewährte. 

Die Studienstiftung des deutschen Volkes förderte die Entstehung der Arbeit 
ideell und zudem auch den Forschungsaufenthalt in New York finanziell. Für 
den großzügigen Druckkostenzuschuss durch die Studienstiftung ius vivum  
zur Veröffentlichung der Arbeit danke ich ihrem Vorstand Herrn Professor Dr. 
Haimo Schack. 

Ein Doktorand wird bei seiner Forschung stets von seinen akademischen Vor-
bildern und Lehrern geprägt. Einigen von Ihnen möchte ich an dieser Stelle 
deshalb meinen Dank aussprechen, denn sie alle haben mich auf ihre Art mit der 
Materie vertraut gemacht und damit den Grundstein für die vorliegende Arbeit 
gelegt. Mein Interesse am internationalen Privat- und Zivilverfahrensrecht wur-
de während meiner Zeit als studentische Hilfskraft bei Herrn Professor Dr. Dr. 
h.c. Thomas Pfeiffer am Institut für ausländisches und internationales Privat- 
und Wirtschaftsrecht in Heidelberg geweckt. Die Begegnungen und Einblicke 
am dortigen Institut, insbesondere das Kolloquium bei  Herrn Professor Dr. Dr. 
h.c. Burkhard Hess, haben meine Faszination für ausländische Rechtsordnun-
gen und den internationalen Rechtsverkehr entstehen lassen. Profitiert habe ich 
beim Verfassen der Arbeit auch von meinen Eindrücken während des  
LL.M.-Studiums an der University of Aberdeen, wo Dr. Christa Roodt und Pro-
fessor Paul Beaumont mir neue Perspektiven auf das internationale Privat- und 
Verfahrensrecht eröffneten. 

Schließlich danke ich allen Freunden und Kollegen in München und Heidel-
berg, die mich bei der Erstellung der Arbeit auf vielfältige Weise unterstützt 
haben, darunter Dr. Philipp Eckel, LL.M.,  Lorenz Jarass, Nils Pelzer und Dr. 
Clemens Steinhilber, LL.M. Ein herzlicher Dank gebührt insbesondere meiner 
Mutter Ursula Steinle, meinem Bruder Moritz Steinle und Charlotte Schmitt für 
die kritische Durchsicht des Manuskripts. Seit dem Beginn meiner universitä-
ren Ausbildung begleitet hat mich meine wundervolle Frau Friederike (Dipl.-
LM-Ing.), ohne die mir an einigen Stellen möglicherweise die Ausdauer und 
Geduld zur Vollendung dieser Arbeit ausgegangen wären. 

Ein ganz besonderer Dank gebührt schließlich meinen Eltern, Ursula und 
Arnulf Steinle. Sie haben mich während meiner gesamten Ausbildung nach 
Kräften unterstützt und mich auf meinem bisherigen Weg mit großer Freude 
und Interesse begleitet. Ihnen ist die Arbeit gewidmet. 

München, im Februar 2017 Jonas Wäschle
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A. Einleitung

I. Hinführung zur Problemstellung

Wirtschaftsmärkte sind in ihrer Reichweite zunehmend global. Auf globalen 
Märkten bilden sich vermehrt Kartelle, welche den größten Teil eines potentiel
len Weltmarkts umfassen.1 Denn ein effektives Kartell muss auch Märkte abde
cken, von denen aus sonst Ware zu günstigeren Preisen auf die kartellierten 
Märkte importiert werden könnte. Andernfalls drohte das durch das Kartell 
künstlich erhöhte Preisniveau auf den kartellierten Märkten durch Arbitragege
schäfte unterlaufen zu werden.2 Diese „Weltkartelle“ haben den Anstoß gegeben 
für die vorliegende Arbeit.

Die Beteiligten eines solchen Weltkartells sehen sich zum derzeitigen Stand 
mit einem regional begrenzten Rechtsrahmen zur Regulierung von globalen 
Kartellen konfrontiert. Bislang gibt es kein Weltkartellrecht3, sondern nur na
tionales Kartellrecht4 bzw. das Kartellrecht der Europäischen Union.5 Diese 
Rechtsregime bleiben grundsätzlich in ihrer Anwendung auf das Territorium 
ihres rechtssetzenden Organs begrenzt. Unter dem Gesichtspunkt der Territori
alität hinkt das internationale Kartellrecht also der Entwicklung globalisierter 
Märkte hinterher:6 Denn globale Märkte agieren transterritorial. Für sie sind 
nationale Grenzen bedeutungslos. Die zentrale Herausforderung bei der Regu

1 Fernandes, 20 Conn. J. Int’l L. 267, 315 (2004–2005); Gal, 33 Fordham Int’l L.J. 1, 1 
(2009–2010); Whish/Bailey, Competition Law, S.  487 f. 

2 Buxbaum, 17 Ind. J. Global Legal Stud. 165, 168 (2010): “[…] it is the global aspect of the 
cartel’s strategy that makes it successful. Where the goods in question are fungible, the 
price-fixing must take place on all markets; otherwise, it could be avoided through arbitra
ge.”; Michaels in: Muller/Zouridis/Frishman/Kistemaker, The Law of the Future and the Fu
ture of the Law, S.  168; Schmidt, 31 Yale J. Int’l L. 211, 228 (2006); Shenefield/Beninca, WuW 
2004, 1276, 1281; Zimmer, Konkretisierung des Auswirkungsprinzips, S.  409 f.

3 Siehe dazu umfassend: Basedow, Weltkartellrecht. 
4 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe „Kartellrecht“ und „Wettbe

werbsrecht“ synonym verwendet. 
5 Baetge in: Conflict of Laws in a Globalized World, S.  220; Rill, 1992 U. Chi. Legal F. 

263, 271 (1992). 
6 Fox, 43 Va. J. Int’l L. 911, 911 (2003): “In the wake of globalization, national antitrust 

law has an imperfect fit with world markets.”
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lierung von Weltkartellen besteht vor allem darin, ein transterritoriales Wirt
schaftsgeschehen durch Rechtsinstrumente mit regional begrenzter Reichweite 
zu regulieren.7

Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, hat sich das internationale 
Kartellrecht bereits früh8 von einer strikten Anwendung des Territorialitäts
prinzips9 gelöst.10 Als Reaktion auf die wirtschaftliche Globalisierung wurde 
im USamerikanischen Kartellrecht das Auswirkungsprinzip (sog. effects doc-
trine) entwickelt.11 Es erlaubt den Nationalstaaten, ihr Kartellrecht auch auf 
Verhaltensweisen anzuwenden, welche außerhalb ihres eigenen Territoriums 
stattfinden, solange diese nur Auswirkungen im regulierenden Staat entfalten. 
Das Auswirkungsprinzip wurde später auch in anderen Kartellrechtsordnungen 
übernommen, unter anderem in Europa, Australien oder Lateinamerika.12 Auf 
der Ebene des materiellen Kartellrechts ist es auf diese Weise gelungen, die 
Defizite, welche durch die territoriale Beschränkung der jeweiligen Kartell
rechtsordnung bestehen, größtenteils zu überwinden. Die Etablierung des Aus
wirkungsprinzips im internationalen Kartellrecht hat strukturell indessen nichts 
daran geändert, dass dort nach wie vor eine Inkongruenz von Regelungsgegen
stand (globales Marktverhalten) und Rechtsrahmen (regional beschränktes Kar
tellrecht) besteht.13

Die extraterritoriale Anwendung von Kartellrecht durch Nationalstaaten auf 
global relevante Wirtschaftsgeschehnisse birgt Konfliktpotential, sobald auch 
eine andere Rechtsordnung den Anspruch auf Regulierung des betreffenden 

7 Baetge in: Conflict of Laws in a Globalized World, S.  220; Buxbaum, 5 German Law 
Journal 1095, 1106 (2004): “[…] difficulty inherent in using a system based on territorial au
thority to address global economic behaviour.”; Buxbaum, 42 Va. J. Int’l L. 931, 933 (2001–
2002); Fox, 68 Antitrust L.J. 73, 73 (2000); Halfmeier in: FS Magnus, S.  433: „[…] Diskre
panz zwischen globalisierten Märkten und regional beschränkter Rechtsstaatlichkeit […]“; 
Müller, Private Antitrust Damages Actions in the US, Germany and at the European Commu
nity Level, S.  299; Tzakas, 37 DAJV Newsl. 19, 19 (2012).

8 United States v. Aluminum Co. of America, 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945).
9 So noch in American Banana Co. v. United Fruit Co., 213 U.S.  347, 356 (1909).
10 Baetge in: Conflict of Laws in a Globalized World, S.  230; Wurmnest, 28 Hastings Int’l 

& Comp L. Rev. 205, 210 (2004–2005). 
11 Ehlermann in: Schwarze, Globalisierung und Entstaatlichung des Rechts, Teilband I, 

S.  125; Fox, 43 Va. J. Int’l L. 911, 911 (2003). 
12 Adolphsen, 1 J. Priv. Int. L. 151, 158 (2005); Baetge in: Conflict of Laws in a Globalized 

World, S.  231–32; Dabbah, The Internationalisation of Antitrust Policy, S.  187; Rill, 1992 U. 
Chi. Legal F. 263, 274 (1992); Wurmnest, 28 Hastings Int’l & Comp L. Rev. 205, 210–11 
(2004–2005).

13 Adolphsen, 1 J. Priv. Int. L. 151, 152 (2005); Burnett, 18 Emory Int’l L. Rev. 555, 641 
(2004); Halfmeier in: FS Magnus, S.  433 spricht von „Diskrepanz“.
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Verhaltens erhebt.14 Dieses Konfliktpotential hat sich in der Vergangenheit vor 
allem bei der Durchsetzung von Kartellrecht durch die jeweiligen Wettbewerbs
behörden entfaltet. Aus heutiger Sicht konnten diese Reibungspunkte jedoch zu 
einem großen Teil durch eine Kooperation der Wettbewerbsbehörden entschärft 
werden.15 Darüber hinaus wird Kartellrecht in jüngerer Zeit verstärkt auch mit 
den Mitteln des Privatrechts durchgesetzt.16 Einzelne Marktteilnehmer setzen 
dabei ihre Abwehr und Schadensersatzansprüche selbst vor den Zivilgerichten 
durch. Diese Entwicklung hin zum private enforcement schafft neue Herausfor
derungen bei der privatrechtlichen Durchsetzung des Kartellrechts gegenüber 
Weltkartellen. Reibungspunkte ergeben sich nunmehr also nicht mehr allein auf 
der Ebene des materiellen Kartellrechts und seiner Durchsetzung durch die 
Wettbewerbsbehörden, sondern verlagern sich zunehmend in den zivilprozes
sualen Bereich hinein.17 Die zentrale Herausforderung dabei ist die Koordinie
rung der jeweiligen nationalstaatlichen Regelungsregime. Die Regelungen zur 
internationalen Gerichtszuständigkeit sind hierbei von entscheidender Bedeu
tung. An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an. Sie nimmt die internatio
nale Gerichtszuständigkeit bei Kartellschadensersatzklagen gegen Weltkartelle 
in den Blick und untersucht diese exemplarisch anhand des deutschen und des 
USamerikanischen Rechts. 

Die deutschamerikanische Perspektive wurde deshalb gewählt, weil die 
USA und die Europäische Union global die beiden wichtigsten Rechtsräume 
sind, in denen Kartellrecht privatrechtlich durchgesetzt wird. Die deutsche 
Rechtsordnung steht insofern exemplarisch für eines der europäischen Rechts
regime. In der Europäischen Union lag der Fokus in der Vergangenheit fast aus
schließlich auf der behördlichen Durchsetzung des Kartellrechts,18 während 
Kartellrecht in den USA seit Langem ganz maßgeblich mit den Mitteln des Pri
vatrechts durchgesetzt wird.19 Dadurch ergaben sich bisher auf der Ebene der 
privatrechtlichen Durchsetzung des Kartellrechts kaum Konflikte in Bezug auf 

14 Baetge in: Conflict of Laws in a Globalized World, S.  231; Wood, 1992 U. Chi. Legal F. 
277, 302 (1992). 

15 Canenbley/Rosenthal, 26 Eur. Comp. L. Rev. 178 (2005); Devuyst in: Transatlantic Go
vernance in the Global Economy, S.  134 ff.; Griffin, 67 Antitrust L.J. 159, 180–86 (1999); 
Müller, Private Antitrust Damages Actions in the US, Germany and at the European Commu
nity Level, S.  301 ff. 

16 Gutta, The Enforcement of EU Competition Rules by Civil Law; Buxbaum, 23 Berkeley 
J. Int’l L 474 (2005). 

17 Buxbaum, 16 Loy. Consumer L. Rev. 365, 374 (2003–2004). 
18 Fitchen, 5 J. Priv. Int. L. 337–38 (2009). 
19 Ryngaert, Jurisdiction over Antitrust Violations in International Law, 13.2., S.  174; in 

den Vereinigten Staaten sind die überwiegende Anzahl der Kartellrechtsstreitigkeiten privat
rechtliche Verfahren, Fort in: Mäger, Europäisches Kartellrecht, S.  508, Rn.  24.
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eine Zuständigkeitsabgrenzung beim private enforcement. Die USA fungierten 
bisweilen als globale Instanz bei der privaten Kartellrechtsdurchsetzung. Bei 
Prozessen vor USamerikanischen Gerichten stand daher meist die Frage nach 
der Reichweite der Jurisdiktionsgewalt der USA im Vordergrund. Überlegun
gen zur Reichweite der internationalen Gerichtszuständigkeit erfolgten daher 
häufig aus einer einseitigen Perspektive. 

Diese klare Trennung der Durchsetzungssysteme verschiebt sich, seitdem 
auch in der Europäischen Union die privatrechtliche Durchsetzung des Kartell
rechts gestärkt wurde. Diese Entwicklung wurde eingeleitet durch die Recht
sprechung des Europäischen Gerichtshofs in den Rechtssachen Courage20 und 
Manfredi21. Dort stellte der EuGH zum ersten Mal klar, dass jedermann den ihm 
aufgrund einer Verletzung von Kartellrecht entstandenen Schaden einklagen 
können muss. Seitdem hat der europäische Gesetzgeber die privatrechtliche 
Durchsetzung des Kartellrechts gezielt gefördert22 und mehrere Initiativen zur 
Stärkung des private enforcement unternommen.23 Im Dezember 2014 wurde 
zuletzt die Richtlinie 2014/104/EU zu den nationalen Vorschriften in Bezug auf 
den Kartellschadensersatz erlassen, mit der die Rahmenbedingungen in den 
mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen für private Schadensersatzklagen verbes
sert werden sollen.24 

Die Bedeutung der Durchsetzung des Kartellrechts mit den Mitteln des Pri
vatrechts wird im europäischen Rechtsraum also in Zukunft zunehmen. Vor 
allem im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten wird es in Zukunft wichtiger 
werden, die privatrechtlichen Durchsetzungsregime bei einem Vorgehen gegen 
Weltkartelle miteinander in Einklang zu bringen. Die internationale Gerichts
zuständigkeit spielt dabei eine Schlüsselrolle. Aufgeworfen ist damit die Frage 
nach Lösungsansätzen für eine Koordinierung der internationalen Gerichtszu
ständigkeiten bei Kartellschadensersatzklagen gegen Weltkartelle. Sie bildet 
das Leitbild der vorliegenden Arbeit. 

20 EuGH, 20.9.2001, Rs. C453/99 (Courage).
21 EuGH, 13.7.2006, Rs. C-295–298/04 (Manfredi).
22 Rodger in: Lianos/Geradin, Handbook on European Competition Law, S.  457. 
23 Grünbuch der Europäischen Kommission vom 19.12.2005 „Schadensersatzklagen we

gen Verletzung des EU-Wettbewerbsrechts“ [KOM(2005) 672 endgültig]; Weißbuch der Eu
ropäischen Kommission vom 2.4.2008 „Schadensersatzklagen wegen Verletzung des 
EG-Wettbewerbsrechts“ [KOM(2008) 165 endgültig].

24 Richtlinie 2014/104/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 
2014 über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach nationalem Recht wegen 
Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und 
der Europäischen Union, ABl. L 349 vom 5.12.2014, S.  1 (nachstehend: „Richtlinie 2014/104/
EU zum private enforcement“).
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II. Gang und Gegenstand der Untersuchung

Konzeptionell lässt sich die vorliegende Arbeit in zwei Teilbereiche unterglie
dern. In einem ersten Teil werden die Regelungen zur internationalen Gerichts
zuständigkeit nach deutschem und USamerikanischen Zuständigkeitsrecht un
tersucht und in ihrer Funktionsweise analysiert (Kapitel B.–D.). Diese Untersu
chung soll einerseits der praktisch relevanten Frage nach der Reichweite der 
internationalen Gerichtszuständigkeit in Kartellschadensersatzverfahren auf 
den Grund gehen. Die Untersuchung der genannten Zuständigkeitsregime bildet 
zugleich aber auch den Ausgangspunkt für den zweiten konzeptionellen Teil der 
vorliegenden Arbeit. Dieser wendet sich der Frage nach einer möglichen Koor
dinierung der internationalen Gerichtszuständigkeit bei privaten Kartellscha
densersatzklagen gegenüber Weltkartellen im deutschamerikanischen Verhält
nis zu (E.–F.). Die Analyse des Zuständigkeitsrechts soll dabei die notwendige 
Vorarbeit leisten, um hierauf aufbauend die Koordinierungsfrage untersuchen 
zu können. 

In den ersten beiden Kapiteln (B.–C.) wird die Frage der internationalen Zu
ständigkeit aus der Sicht des deutschen Rechts analysiert. Zunächst wird dabei 
das unionsrechtliche Zuständigkeitsrecht der EuGVO25 untersucht (B.), welches 
gegenüber Beklagten mit Sitz in einem europäischen Mitgliedstaat zur Anwen
dung gelangt und Vorrang vor dem autonomen deutschen Zuständigkeitsrecht 
genießt. Die Untersuchung wendet sich hier insbesondere den aktuellen Ent
wicklungen des europäischen Zivilprozessrechts zu. Danach werden die autono
men deutschen Zuständigkeitsvorschriften der §§  12 ff. ZPO untersucht (C.), 
welche gegenüber Beklagten mit Sitz in einem Drittstaat Anwendung finden 
und daher für die spätere Frage der Koordinierung gegenüber den Vereinigten 
Staaten von Bedeutung sind. Daran anschließend richtet die Arbeit den Blick 
auf das USamerikanische Recht der internationalen Zuständigkeit (D.), um den 
deutschen Blickwinkel durch diese in der Rechtspraxis äußerst relevante und 
zugleich methodisch sehr unterschiedliche Perspektive rechtsvergleichend zu 
erweitern. Die Erstellung der vorliegenden Arbeit fiel dabei in einen Zeitraum, 
in dem sich im USamerikanischen Zuständigkeitsrecht einige aktuelle Ent

25 Verordnung (EU) Nr.  1215/2012 vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zustän
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil und Handels
sachen, ABl. L 351 vom 20.12.2012, S.  1, am 10. Januar 2015 in Kraft getreten, ehemals 
Verordnung (EG) Nr.  44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zu
ständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil und Han
delssachen, ABl. L 12 vom 16.1.2001, S.  1; im Verhältnis zu Island, Norwegen und der 
Schweiz: Luganer Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerken
nung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil und Handelssachen vom 30. Oktober 
2007, ABl. L 147 vom 10.6.2009, S.  5.
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wicklungen abzeichnen, welche auch für die Bestimmung der internationalen 
Gerichtszuständigkeit bei Kartelldeliktsklagen in Zukunft von Bedeutung sein 
werden. 

Aufbauend auf der Analyse der beiden in den Blick genommenen Zuständig
keitsregime wirft die Untersuchung schließlich die Frage nach einer möglichen 
Koordinierung privater Schadensersatzklagen bei Weltkartellen auf (E.). Die 
Arbeit beschränkt sich an dieser Stelle auf das Verhältnis des deutschen Rechts 
zu den Vereinigten Staaten. Denn im Gegensatz etwa zur Rechtslage innerhalb 
des Europäischen Justizraums im Anwendungsbereich der EuGVO fehlt es in 
diesem drittstaatlichen Verhältnis bislang an einer vergleichbaren Verfah
renskoordinierung. 

Hierbei werden verschiedene Problemfelder wie die Entstehung von Zustän
digkeitskonflikten und die daraus resultierenden Reibungspunkte auf der Ebene 
der internationalen Rechtshängigkeit sowie der wechselseitigen Anerkennung 
von kartelldeliktischen Schadensersatzurteilen herausgearbeitet. Diese Prob
lemfelder werden sodann aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. 
Zunächst untersucht die Arbeit die Möglichkeiten einer supranationalen Ver
fahrenskoordinierung etwa im Rahmen des Völkerrechts oder durch ein inter
nationales Abkommen zur Vereinheitlichung der internationalen Gerichtszu
ständigkeit. Es wird sich zeigen, dass diese übergeordneten Lösungsansätze 
zum derzeitigen Stand praktisch nicht im Vordergrund stehen.

Daneben werden aber auch die Möglichkeiten für eine Verfahrenskoordinie
rung aus der Perspektive des nationalstaatlichen Rechts analysiert. Hierbei wer
den insbesondere die bisherigen Ansätze des USamerikanischen Zuständig
keitsrechts untersucht. Dabei werden sowohl die Möglichkeiten als auch die 
Grenzen des nationalstaatlichen Rechts zur Regulierung eines Weltkartells aus
gelotet. Als möglicher Lösungsansatz für eine nationalstaatliche Zuständig
keitskoordinierung wird das transaktionsbezogene Mosaikprinzip herausgear
beitet. Die Untersuchung schließt mit einem Vorschlag zur Anpassung des deut
schen Zuständigkeitsrechts und stellt diesen in einen übergeordneten 
Zusammenhang zu vergleichbaren Phänomenen des internationalen Wirt
schaftsrechts (F.).



B. Internationale Gerichtszuständigkeit  
nach der EuGVO

Bei der Bestimmung der internationalen Gerichtszuständigkeit ist vorrangig die 
Anwendbarkeit der EuGVO als Bestandteil des Unionsrechts zu prüfen. Hin
sichtlich ihres räumlichen Anwendungsbereichs setzt diese voraus, dass die be
treffende Rechtsstreitigkeit einen Anknüpfungspunkt an das Hoheitsgebiet ei
nes Mitgliedstaats aufweist. Aus Art.  4 und 5 der EuGVO ergibt sich systema
tisch, dass dieser Anknüpfungspunkt bereits dann erfüllt ist, wenn zumindest 
der Beklagte seinen Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EuGVO hat.1 Dem
nach ist die EuGVO nur für solche kartelldeliktischen Klagen maßgeblich, die 
sich gegen Kartellanten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Verordnung richten. 
Eine Ausnahme hierzu bildet lediglich Art.  25 Abs.  1 EuGVO, der auch gegen
über Beklagten mit Sitz in einem Drittstaat Anwendung findet. 

In sachlicher Hinsicht setzt die EuGVO in Art.  1 Abs.  1 voraus, dass es sich 
bei der betreffenden Streitigkeit um eine „Zivil und Handelssache“ handelt, 
wobei der Begriff „Handelssache“ einen Teilbereich der Zivilsachen darstellt.2 
Der Begriff ist autonom auszulegen.3 Die EuGVO enthält keine besonderen Zu
ständigkeitsgründe für kartelldeliktische Schadensersatzklagen. Für allgemeine 
deliktische Klagen aufgrund eines Verstoßes gegen europäisches Wettbewerbs
recht hat der EuGH explizit entschieden, dass es sich dabei um Zivil- und Han
delssachen im Sinne von Art.  1 Abs.  1 EuGVO handelt.4 Für Verstöße gegen 
nationales Wettbewerbsrecht kann insofern nichts anderes gelten. Im Ergebnis 
sind also die hier zur Untersuchung stehenden privatrechtlichen Schadenser
satzklagen aufgrund von Kartellverstößen Zivilsachen im Sinne des Art.  1 
Abs.  1 EuGVO.5

1 Zimmer, Konkretisierung des Auswirkungsprinzips, S.  268 f.
2 Kropholler/von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, Art.  1 EuGVO, Rn.  1.
3 Kohler, IPRax 2015, 52, 53. 
4 EuGH, 23.10.2014, Rs. C302/13 ( flyLAL-Lithuanian Airlines) Rn.  28 f.
5 Bumiller in: Wiedemann, Kartellrecht, §  60, Rn.  42.
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I. Verhältnis von internationaler Gerichtszuständigkeit  
und materiellrechtlichem Interesse an einer effektiven 

Kartellrechtsdurchsetzung

Private Kartellschadensersatzklagen weisen die Besonderheit auf, dass sie in 
einem engen Zusammenhang mit materiellrechtlichen Regelungsinteressen aus 
dem Bereich des Kartellrechts stehen. Dabei wird das Mittel der privaten 
Rechtsdurchsetzung bewusst in den Dienst einer übergeordneten Zielsetzung 
gestellt, nämlich des Interesses an funktionierenden Märkten und der Verhinde
rung bzw. Beseitigung von Markthindernissen. Ein solches öffentlichrechtli
ches Regulierungsinteresse stellt etwa die effektive Kartellrechtsdurchsetzung 
im Sinne des unionsrechtlichen Effektivitätsprinzips dar. Insoweit als dieses 
Interesse aber mit den Mitteln des Privatrechts durchgesetzt werden soll, sind 
dabei öffentlichrechtliche Regulierungsinteressen mit den Vorstellungen zur 
prozessualen Gerechtigkeit im privatrechtlichen Verfahren in Einklang zu brin
gen.6 Für die nachstehende Untersuchung von Fragen der internationalen Ge
richtszuständigkeit im Unionsrecht der EuGVO stellt sich damit die allgemeine 
Frage, inwieweit einem solchen Interessenausgleich bei der Anwendung und 
Auslegung der unionsrechtlichen Zuständigkeitsvorschriften Rechnung zu tra
gen ist. Besonders fraglich ist, ob – und wenn ja inwieweit – das Zuständigkeits
recht der EuGVO durch das politischmateriellrechtliche Interesse an einer ef
fektiven Kartellrechtsdurchsetzung beeinflusst werden kann, indem etwa die 
Handhabung der Zuständigkeitsregelungen an diesem materiellrechtlichen Inte
resse auszurichten wäre. 

Ein Einfluss des unionsrechtlichen Effektivitätsgrundsatzes wird teilweise 
bereits deshalb verneint, weil dieser nur gegenüber Vorschriften des nationalen 
Rechts zur Anwendung gelange.7 Darauf deutet etwa der Wortlaut des Art.  4 der 
Richtlinie 2014/104/EU zum private enforcement hin.8 Diese Sichtweise greift 
indes zu kurz. Vielmehr muss sich der Unionsgesetzgeber, der die Einhaltung 
des Effektivitätsgrundsatzes von den nationalstaatlichen Rechtsordnungen ver

6 Wurmnest in: FS Magnus, S.  567. 
7 Danov, Jurisdiction and Judgments in Relation to EU Competition Law Claims, S.  96. 
8 Art.  4 der Richtlinie 2014/104/EU zum private enforcement: „Im Einklang mit dem Ef

fektivitätsgrundsatz gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass alle nationalen Vorschriften 
und Verfahren für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen so gestaltet sind und 
so angewandt werden, dass sie die Ausübung des Unionsrechts auf vollständigen Ersatz des 
durch eine Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsrecht verursachten Schadens nicht prak
tisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren. […]“ (Hervorhebung durch den Verfas
ser). 


